
Eine gesunde Welt für alle.
Mensch und Umwelt vor Pestiziden schützen. Alternativen fördern.

SCHUTZGEBIETE 
VOR PESTIZIDEN
SCHÜTZEN Damit Schutzgebiete  

ihrem Namen und  
ihrem Zweck gerecht 

werden, ist politisches 
Handeln gefordert. 
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B i o l o g i s c h e  V i e l f a l t  i n  G e f a h r

Ökosysteme und die Artenvielfalt sind zunehmend unter Druck geraten. Das Ergebnis dieser Entwicklung zeigt sich 
in den sich füllenden „Roten Listen“ gefährdeter Arten, an dem dokumentierten Insektenschwund und dem weitge-
hend schlechten ökologischen und chemischen Zustand der Gewässer in Deutschland. Seit rund 70 Jahren tragen 
die intensive Landwirtschaft und der damit einhergehende chemische Pflanzenschutz zu dieser negativen Entwicklung 
bei. 54 Prozent der Landfläche Deutschlands werden landwirtschaftlich genutzt. Rund 90 Prozent davon werden konven-
tionell bewirtschaftet, was mit einem regelmäßigen Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden verbunden ist. 

Schutzgebiete, wie Naturschutz-, Vogelschutz-, Flora-Fauna-Habitat- oder Wasserschutzgebiete, sollen Ökosysteme, 
Artenvielfalt und Ressourcen bewahren und eine Art Kompensation für die intensive Nutzung landwirtschaftlicher und 
forstwirtschaftlicher Flächen leisten. Es zeigt sich immer deutlicher, dass dies nicht ausreicht und es sogar in Schutzge-
bieten zu massiven Artenverlusten kommt und selbst dort schützenswerte Tier- und Pflanzengesellschaften beeinträch-
tigt und bedroht sind. Auch in Schutzgebieten oder angrenzend an diese findet land- und fortwirtschaftliche Nutzung 
statt. Die Art und Weise der Landbewirtschaftung in Schutzgebieten hat einen wesentlichen Einfluss auf die biologische 
Vielfalt. Deshalb ist die Landwirtschaft auch wesentlich mitverantwortlich für deren Erhalt. Dass in Schutzgebieten der 
Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide noch immer nicht konsequent untersagt wird, ja noch nicht einmal systematisch 
überwacht wird, ist aus Sicht von PAN Germany ein regulatorisches Defizit, das schnellstens behoben werden muss.

PAN Germany hat sich die aktuelle Situation in Deutschland angesehen, Behörden befragt und überprüft, welche  
legislativen Optionen und politischen Programme bestehen. Unser Fazit: Deutschland tut zu wenig, um Schutzgebiete 
vor den negativen Auswirkungen der Pestizidverwendung zu schützen. Allerdings gibt es Möglichkeiten, die Situation 
zu verbessern.

Rund 90 Prozent der 
landwirtschaftlichen Flä-

chen werden konventionell 
bewirtschaftet und regelmäßig 

mit chemisch-synthetischen 
Pestiziden behandelt.
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G r ü n d e  f ü r  d e n  A r te n s c hw u n d 

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) bewertet den Zustand von vielen EU-weit geschützten Lebensräumen und 
Arten in Deutschland weiterhin als kritisch. FFH-Arten und -Lebensräume sind demnach vor allem dort in einem gün-
stigen Erhaltungszustand, wo der Mensch nicht oder nur begrenzt eingreift bzw. wo er extensiv wirtschaftet. Landwirt-
schaftlich intensiv genutzte Lebensräume sind laut dem aktuellen Bericht des BfN zur Umsetzung der Fauna-Flora- 
Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) überwiegend in einem schlechten Zustand. 33 Prozent der bewerteten Arten, darunter  
Amphibien wie der Laubfrosch oder höhere Pflanzen wie das Sumpf-Glanzkraut, und 37 Prozent der untersuchten 
Lebensräume, besonders Grünland- und Gewässer-Lebensräume, befinden sich in einem schlechten Zustand. Bei 35 
Prozent der Arten und 42 Prozent der Lebensräume zeigt sich, dass sich die Qualität der Gebiete verschlechtert und 
die Anzahl der Arten zurückgeht. Gründe für die negativen Trends liegen laut dem BfN in der intensiven Landwirtschaft. 
Insbesondere das dokumentierte Insektensterben ist nach Einschätzung des BfN alarmierend.1

Wissenschaftler*innen dreier deutscher Akademien machen ebenfalls auf den starken Rückgang zahlreicher Artengruppen  
in Deutschland aufmerksam und fordern politisches Handeln. Als Ursachen für den Rückgang von Tier- und Pflanzen-
arten benennen sie, neben der vorbeugenden und flächendeckenden Nutzung von Pestiziden, die Zunahme von ertrag-
reichen, aber artenarmen Ackerbaukulturen, Überdüngung, Vergrößerung der bewirtschafteten Flächen, Verlust von  
artenreichem Grünland und den Verlust der Strukturvielfalt der Landschaft. Zudem weisen sie darauf hin, dass der Verlust  
der biologischen Vielfalt nicht auf Gebiete der Agrarlandschaft beschränkt ist, sondern auch innerhalb von Schutzgebieten  
stattfindet. Dass viele Schutzgebietsvorschriften den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden für die landwirt-
schaftliche Nutzung gestatten, wird deshalb schon lange kontrovers diskutiert.2

Die breite Öffentlichkeit wurde auf den dramatischen Insektenrückgang durch die mediale Verbreitung der Befunde der 
Krefelder-Studie aufmerksam. Diese belegt einen Rückgang der Biomasse an Fluginsekten in Schutzgebieten um rund 
75 Prozent innerhalb von 27 Jahren.3 Während der Arten- und Insektenschwund in der Agrarlandschaft bereits seit 
Längerem bekannt ist4 und leider von vielen als traurige Realität hingenommen wird, schreckte dieser Befund Medien, 
Verbraucher*innen und Politiker*innen auf. Zeigt er doch nachdrücklich, dass auch Schutzgebiete direkt bedroht sind.

Das Umweltbundesamt (UBA), die mit der Umweltprüfung im Pestizidzulassungsverfahren betraute Bundesbehörde, 
bewertet die Intensität des chemischen Pflanzenschutzes in Deutschland als nicht ökologisch nachhaltig und als ge-
fährlich für die biologische Vielfalt.5 Als Beispiele für die Relevanz der Umweltauswirkungen des chemischen Pflanzen-
schutzes nennt das UBA u.a. die Auswirkungen der weiträumigen Anwendung von Insektiziden aus der Gruppe der Neo- 
nikotinoide und ihre nachteiligen Effekte auf Honigbienen und Wildbestäuber oder den flächendeckenden Einsatz von 
Herbiziden wie Glyphosat, der zu einer fortschreitenden Verarmung der Pflanzenwelt und dadurch zu einem drastisch 
reduzierten Nahrungsangebot für Wildtiere führt. Diese sichtbaren Auswirkungen des Pestizideinsatzes stehen aus 
Sicht von PAN Germany in einem klaren Widerspruch zu den Zielen des europäischen und des deutschen Pestizid- und 
Naturschutzrechts.

Damit Schutzgebiete ihrem Namen und ihrem Zweck gerecht werden, ist politisches Handeln gefordert. Der Pestizid- 
einsatz muss in Schutzgebieten durch ökologisch verträgliche Anbau- und Pflanzenschutzverfahren ersetzt und 
die Pestizidbelastungen, die von außen auf Schutzgebiete einwirken, deutlich gemindert werden.

In Schutzgebieten ist der 
Einsatz chemisch-synthe-

tischer Pestizide noch immer 
nicht konsequent untersagt …  

und wird nicht einmal  
systematisch überwacht. 

Die sichtbaren Auswirkungen 
des Pestizideinsatzes stehen 

aus Sicht von PAN Germany in 
einem klaren Widerspruch zu den 
Zielen des europäischen und des 
deutschen Pestizid- und Natur-

schutzrechts.
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Pe s t i z i d r e c h t  –  b e s o n d e r e  S c h u t z z i e l e  
f ü r  S c hu t zg e b i e te 

Mit der Überarbeitung des europäischen Pestizidrechts im Jahr 2009 wurde erstmals der Schutz der Artenvielfalt 
und der Ökosysteme als Zweckbestimmung aufgenommen und für den Bereich der Zulassung in der Pestizidver-
ordnung 1107/2009/EG unter Artikel 4 (3)(e) verankert. Gesetzlich festgelegt wurde, dass nicht nur direkte Effekte 
des Pestizideinsatzes auf Populationen von Nicht-Zielorganismen, sondern auch indirekte Auswirkungen auf 
Strukturen und Funktionen wie auf Nahrungsnetze und Biotope in und außerhalb der Agrarlandschaft in der Risiko-
bewertung berücksichtigt werden. Doch zehn Jahre nach Verabschiedung der Verordnung zeigen sich noch immer 
eklatante Defizite bei der regulatorischen Umweltprüfung in diesem Bereich. Wissenschaftliche Studien belegen 
u.a., dass die derzeitige Umweltprüfung im Rahmen von Pestizid-Zulassungsverfahren die realen Risiken für aquatische 
Lebensgemeinschaften unterschätzt.6 Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, ein Beratungsgremium der Bundes-
regierung, hebt in seinem Umweltgutachten 2016 ebenfalls hervor, dass Pestizide die Struktur und Funktion von Popula-
tionen von Nicht-Zielorganismen auch in niedrigen Konzentrationen und über längere Zeitspannen stärker beeinflussen, 
als es im Rahmen der heutigen Umweltrisikobewertung vorhersagbar ist. Dafür verantwortlich sei unter anderem die 
Konkurrenzsituation mit weniger sensitiven Arten. Außerdem stehe die Umweltrisikobewertung von Stoffgemischen in 
der Diskussion.7 Die Mischtoxizität mit ihren möglichen Kombinationseffekten bleibt bei der Zulassungsprüfung noch 
immer weitgehend unberücksichtigt.

Belastend kommt hinzu, dass die ausgebrachte Gesamtmenge eines freigesetzten Mittels bei der Mittelzulassung 
nicht berücksichtigt wird.8 Ein prominentes Beispiel ist Glyphosat. Der quasi flächendeckende Einsatz des Totalherbi-
zids führt landesweit zu einer großflächigen Eliminierung der Ackerbegleitflora. Es ist nachvollziehbar, dass dieses Aus-
maß selbst bei sachkundiger Anwendung auf der einzelnen Fläche unweigerlich negative Effekten auf Nahrungsnetze 
und die Artenvielfalt und eine ubiquitäre Stoffbelastung in Umweltmedien und Menschen verursacht.

Der zweite wichtige Bestandteil des Pestizidrechts ist die EU-Rahmenrichtlinie 128/2009/EG, welche die Pestizid-
Anwendung regelt. Darin ist vereinbart, dass die EU-Mitgliedsstaaten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die 
Risiken, aber auch die Einsatzmenge von Pestiziden zu reduzieren und nichtchemische Methoden zu bevorzugen (Art. 
14 (1)).9 In Artikel 12 der Rahmenrichtlinie wird dieses Ziel für sogenannte „bestimmte Gebiete“ besonders bestärkt.  
Zu diesen Gebieten zählen Flächen, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen wie Kindern oder  
Kranken genutzt werden sowie Schutzgebiete im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG oder andere Gebiete, 
die im Hinblick auf die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß der Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG oder der 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) ausgewiesen wurden. Für diese Gebiete gibt die Rahmen-
richtlinie vor, dass die Verwendung von Pestiziden so weit wie möglich minimiert oder verboten wird. Umgesetzt werden 
muss dies im Rahmen der nationalen Gesetzgebungen.

Im deutschen Pflanzenschutzgesetz (PflSchG)10 wurden in Bezug auf Schutzgebiete unter § 22(1) weitergehende 
Länderbefugnisse festgelegt, um die Anwendung von Pestiziden in Schutzgebieten nach wasserrechtlichen oder natur-
schutzrechtlichen Bestimmungen zu regeln. Anstatt ein generelles flächenbezogenes Anwendungsverbot mit der Option 
für Ausnahmegenehmigungen festzulegen, so wie es auch für Nichtkulturlandflächen seit Langem besteht (vgl. § 12(2) 
PflSchG), entschied sich der Gesetzgeber, die Entscheidungsverantwortung für den Pestizideinsatz in Schutzgebieten 
in die Hände der Bundesländer bzw. der einzelnen Kommunen zu legen. Die Umsetzung wird vom Bund weder begleitet,  
noch kontrolliert oder dokumentiert. Ob überhaupt ein Bundesland oder eine Kommune die gesetzlich festgelegte Mög-
lichkeit nutzt, um ihre Schutzgebiete besser vor Pestiziden zu schützen, kann nicht nachvollzogen werden.

Einschränkungen bestehen lediglich für die Verwendung einiger wenige Pestizide, denn substanzbezogene Anwendungs- 
beschränkungen können in Deutschland über die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (PflSchAnwV) festgelegt 
werden.11 Die dort in Anlage 2 und 3 aufgeführten Pestizid-Wirkstoffe (derzeit 67) dürfen nicht in Naturschutzgebieten,  
Nationalparks, Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen im Sinne des § 30  
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) eingesetzt werden. Allerdings können Ausnahmen in den entsprechenden 
Schutzregelungen oder durch die verantwortliche Naturschutzbehörde ausgesprochen werden (§ 4 PflSchAnwV). Für 
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den Gewässer- und Trinkwasserschutz dürfen nach § 3 PflSchAnwV die in Anlage 3 Abschnitt B aufgeführten Pestizide 
nicht in Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten angewandt werden. Auch hier gelten Ausnahmeregelungen,  
beispielsweise wenn eine Anwendung in der Schutzregelung ausdrücklich gestattet wird. Zudem kann die zuständige 
Behörde Anwendungsverbote auf bestimmte abgegrenzte Einzugsgebiete von Trinkwassergewinnungsanlagen,  
Heilquellen oder sonstige Gebiete zum Schutz des Grundwassers ausweiten. Mit der PflSchAnwV wird derzeit nur ein 
geringer Anteil der aktuell 285 Pestizidwirkstoffe in zugelassenen Mitteln in Deutschland in Bezug auf Schutzgebiete 
geregelt. Die Entscheidung für Ausnahmegenehmigungen bleibt den zuständigen Behörden vor Ort vorbehalten. 

Entscheidungen für Pestizidanwendungen in Schutzgebieten werden häufig mit der Einhaltung einer guten fachlichen 
Praxis begründet.12 Deshalb lohnt ein Blick in die „Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz“ (GfP).13 
Die GfP bildet in Deutschland einen Standard ab, der nicht bußgeldbewehrt ist, sondern eher eine Art Bewertungs-
rahmen für Landwirt*innen und Behörden darstellt, ob die jeweilige Pflanzenschutzpraxis allgemeinen Grundsätzen 
entspricht oder nicht. Die GfP verweist nur in einem knappen Halbsatz auf mögliche Anwendungsverbote für bestimmte 
Pestizide in Natur- und Wasserschutzgebieten. Die aktuell gültige Fassung wurde bereits 2010 veröffentlicht und ist mit 
Blick auf das 2009 verabschiedete und 2011 rechtskräftig gewordene Pestizidrecht der EU veraltet. Das Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hatte 2015 einen Entwurf für eine aktualisierte Fassung zur Kommen-
tierung vorgelegt. PAN Germany hat den Entwurf in einer Stellungnahme bewertet und u.a. das Fehlen verbindlicher 
Regelungen, um den gesetzlich geforderten Schutz von sensiblen Gebieten über die ohnehin gültigen Sachkunderegeln 
hinaus sicherzustellen, kritisiert.14 Doch bis heute gibt es keine überarbeitete Fassung der Grundsätze. Aus Sicht von 
PAN Germany ist es scharf zu kritisieren, dass das BMEL bis heute die vereinbarten Schutzziele und Maßnahmen des 
europäischen Pestizidrechts nicht in eine überarbeitete GfP festgeschrieben hat. Die sachgemäße Verwendung von 
Pestiziden nach Art. 55 Pestizid-Verordnung umfasst die Befolgung der GfP, aber eben auch die Einhaltung der Bestim-
mungen der Rahmenrichtlinie 2009/128/EG und insofern Maßnahmen wie Anwendungsbeschränkungen zum Schutz 
von Schutzgebieten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Das EU-Pestizidrecht hat den besonderen Schutz von Schutzgebieten  
anerkannt und die Mitgliedsstaaten in die Pflicht genommen, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Deutschland  
hat zwar im PflSchG die behördlichen Zuständigkeiten festgelegt, konkrete Schritte zur Umsetzung notwendiger 
Maßnahmen sind allerdings nicht erkennbar.

Der quasi flächendeckende  
Einsatz von Totalherbiziden wie  
Glyphosat führt landesweit zu 

einer großflächigen Eliminierung 
der Ackerbegleitflora. 
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N at u r s c h u t z r e c h t  –  S c h u t zg e b i e te  a l s  Re f u g i e n  d e r 
A r te nv i e l f a l t

Die Unterschutzstellung von Arten und Ökosystemen dient grundsätzlich dem Ziel, diese langfristig zu erhalten. 
Damit wird auch der 1992 eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt 
(Biodiversitätskonvention) Rechnung getragen.15 Das EU-Naturschutzrecht (Artikel 6, FFH-Richtlinie) nimmt die 
Mitgliedsstaaten in die Pflicht, mit geeigneten Maßnahmen der Verschlechterung natürlicher Lebensräume und der 
Störung bestimmter Arten entgegenzuwirken.16 Auf nationaler Ebene werden entsprechende Regelungen durch das 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bestimmt. Ganz konkret beschreiben § 23(2) mit Bezug auf Naturschutzgebiete 
und § 33(1) mit Bezug auf Natura-2000-Gebiete die Verbote bzw. Unzulässigkeit für Handlungen, die zu einer Zerstörung  
eines Gebiets oder zur Veränderung der Bestandteile im Sinne des Schutzzwecks führen können.17 Die Regelung von 
Ausnahmen dieser Verbote obliegt den Naturschutzbehörden der Bundesländer. Ausnahmen können nur gewährt  
werden, wenn „zwingende Gründe“ vorliegen. Hier gilt es das öffentliche Interesse abzuwägen. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn Alternativen zum Pestizideinsatz als „nicht zumutbar“ gelten. 

Viele heute besonders schützenswerte Ökosysteme haben sich historisch erst durch eine bestimmte anthropogene  
Nutzung entwickelt, wie beispielsweise Heiden und artenreiche Feuchtwiesen. Das BNatSchG berücksichtigt diese  
besondere „Koevolution“ und hebt die besondere Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und  
Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft hervor. In Bezug auf landwirtschaftliche Nut-
zungen sind nach § 5(2) aber lediglich die Grundsätze der GfP zu beachten.18 Somit ist die landwirtschaftliche Nutzung 
in Schutzgebieten von den naturschutzrechtlichen Verboten im Sinne von Beeinträchtigungen oder Veränderungen per 
se ausgenommen. Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Drucks auf Schutzgebiete als Rückzugsorte für schüt-
zenswerte Arten, kritisiert PAN Germany, dass gerade hier die Landbewirtschaftung mit ihrem erheblichen Einfluss auf 
die biologische Vielfalt von den prioritären Zielen des Naturschutzes ausgeklammert wird.

Bezüglich der Regelung des europäischen Natura-2000-Netzes sind die Bundesländer verpflichtet, Managementpläne 
mit Maßnahmen zum Schutz und zum Erhalt für alle FFH-Gebiete zu erstellen. Hierunter fallen auch mögliche Verbote 
und Einschränkungen des Einsatzes von Pestiziden. Da Deutschland es versäumt hat, innerhalb der für alle EU-Mit-
gliedsstaaten vorgeschriebenen Fristen sämtliche Schutzgebiete auszuweisen und Managementpläne festzulegen, hat 
die Europäische Kommission bereits 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland in die Wege geleitet. 
Offenkundig fehlt bislang der notwendige politische Wille zum Handeln. Denn im Januar 2019 forderte die EU-Kom-
mission die Bundesregierung erneut auf, das Natura-2000-Netz fertigzustellen und entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz zu etablieren.19 

Deutschland hat es  
versäumt innerhalb der für alle 

EU-Mitgliedsstaaten vorge-
schriebenen Fristen sämtliche 
Schutzgebiete auszuweisen. 
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Pe s t i z i d e i n s a t z  i n  S c h u t zg e b i e te n

Laut BfN weist Deutschland allein 8.833 Naturschutzgebiete mit einer Fläche von 2.627.510 Hektar aus. 20 Dazu 
kommen rund 5.200 Natura-2000-Gebiete, die sich zum Teil mit den Naturschutzgebieten überschneiden, Wasser-
schutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, schützenswerte Biotope nach § 30 BNatSchG und Naturdenkmäler. Da 
der Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten weder durch das Pestizidrecht noch durch das Naturschutzrecht 
grundsätzlich verboten ist, stellt sich die Frage: Wo und in welchem Kontext werden Pestizide in Schutzgebieten 
tatsächlich eingesetzt?

PAN Germany hat daher die Naturschutzbehörden der Bundesländer nach Regelungen und Kontrollen des Einsatzes 
von Pestiziden in Schutzgebieten befragt. Von zentralem Interesse war die Frage, ob von dem Recht unter § 22 Pfl-
SchG zu Anwendungsbeschränkungen für den Schutz von Schutzgebieten Gebrauch gemacht wird. Acht der 16 Bun-
desländer haben sich an der Befragung beteiligt. Sie gaben mehrheitlich an, dass gegebenenfalls gebietsspezifische 
Regelungen zum Pestizideinsatz in den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen zu finden seien. Konkrete Angaben 
wurden nicht gemacht. Auf die Frage, welche Einschränkungen für die Anwendung von Pestiziden in Schutzgebieten 
bestünden, wurde auf bestimmte Verbote in den Schutzgebietsverordnungen für Naturschutzgebiete, wie auch auf  
Wasserschutzgebietsverordnungen, auf entsprechende Landesnaturschutzgesetzte und die Verbote in Anhang 3 und 4  
gelisteter Pestizide der PflSchAnwV verwiesen. Mehrheitlich wurde angegeben, dass Kontrollen zur Einhaltung pflanzen-
schutzrechtlicher Bestimmungen gemäß dem PflSchG in Form des Bundeskontrollprogramms durchgeführt würden. 
Spezifische auf Schutzgebiete bezogene Regelungen für die Kontrollen wurden nicht genannt, obwohl laut Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) vor allem solche Kontrollbereiche einbezogen werden sollen,  
die für den gesundheitlichen Verbraucherschutz, aber auch für den Schutz des Naturhaushaltes, als besonders risiko- 
behaftet angesehen werden.21 Auf die Frage nach der Einhaltung von Anwendungsvorgaben und Anwendungs- 
beschränkungen von Pestiziden in Schutzgebieten wurde mehrheitlich angegeben, dass keine Verstöße vorlägen. 
Abschließend wurden die Behörden gefragt, ob sie eine Notwendigkeit sehen, Schutzgebiete besser vor Pestiziden zu 
schützen. Laut den Angaben sehen die Länder hier mehrheitlich keinen Bedarf und erachten die vorhandenen Rege-
lungen als ausreichend. Lediglich das Bundesland Nordrhein-Westfalen zieht eine Notwendigkeit strengerer Maßnahmen  
vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse zum Insektenschwund in Erwägung. Die Antworten bzw. Nicht-Antworten 
der Bundesländer legen den Schluss nahe, dass bezüglich des Einsatzes von Pestiziden in Schutzgebieten und dessen 
Auswirkungen erhebliche Transparenz- und Datendefizite bestehen.

Eine defizitäre Datenlage lässt sich auch aus der Antwort der Baden-Württembergischen Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage aus dem Jahr 2016 ableiten.22 Danach lagen über den Umfang der Anwendung von Pestiziden in Natur-
schutzgebieten und Natura-2000-Gebieten keine Informationen vor. Diese Informationen, so PAN Germany, könnten 
aber von den zuständigen Behörden zusammengestellt werden, denn eine Dokumentation über den Einsatz von  
Pestiziden ist nach § 6(4) PflSchG zumindest für landwirtschaftliche Flächen vorgegeben, unabhängig davon, ob sie 
sich in einem Schutzgebiet befinden oder nicht. Eine pauschale Beantwortung bezüglich vorliegender Anwendungs-
beschränkungen für Pestizide in Naturschutzgebieten und Natura-2000-Gebieten sei, so die Antwort der Regierung, 
nicht möglich. Schutzgebietsverordnungen und Landschaftspläne könnten in Abhängigkeit vom jeweiligen Schutzzweck 
Anwendungsverbote bestimmter Pestizide enthalten. Des Weiteren wurde angegeben, dass Angaben zur Zahl der Kon-
trollen nicht möglich seien, da die Kontrolle zur Einhaltung pflanzenschutzrechtlicher Bestimmungen in bzw. außerhalb 
von Schutzgebieten kein statistisches Merkmal bei der Dokumentation von Kontrollen sei und eine Auswertung unter 
diesem Aspekt daher nicht möglich sei. Eine landesweite Statistik darüber, welche der rund 3.190 Naturschutzgebiete 
in Baden-Württemberg welche Anwendungsbeschränkungen beim Pestizideinsatz enthalten und gegen welche Verbote 
verstoßen wurde, existiere nicht.

Die Tatsache, dass chemisch-synthetische Pestizide in Schutzgebieten zum Einsatz kommen, hat in der Vergangenheit 
für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Auch hier lag der Fokus auf der Frage: Wo werden Pestizide in Schutzgebieten 
eingesetzt? Eine Umfrage des Magazins „Fakt“ für den Mitteldeutschen Rundfunk ergab, dass der Einsatz von Pestizi-
den beispielsweise in Brandenburg in 184 Naturschutzgebieten sowie in Sachsen und Rheinland-Pfalz in 102 Gebieten 
möglich ist. In Bayern ist der Pestizideinsatz sogar in sämtlichen 674 FFH-Gebieten grundsätzlich möglich.23 
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Aufgrund der vielfachen Verweise auf spezifische Regelungen hat PAN Germany die Schutzgebietsverordnungen 
der Hamburger Naturschutzgebiete exemplarisch unter die Lupe genommen. Obwohl Hamburg als Ballungszentrum 
vor allem durch urbane Strukturen charakterisiert ist, sind mehr als neun Prozent der gesamten Stadtfläche als Na-
turschutzgebiete ausgewiesen. Ein erster Blick lässt ein konsequentes Vorgehen vermuten, denn in 33 von insgesamt 
34 Naturschutzgebieten ist die Anwendung von Pestiziden grundsätzlich verboten. Allerdings bestehen erhebliche 
Unterschiede bezüglich der Spezifikation und möglicher Ausnahmen. In Bezug auf die landwirtschaftliche Nutzung sind 
Verbote beispielsweise lediglich auf Grünland beschränkt, oder ein Verbot gilt nicht, wenn auf den landwirtschaftlichen 
Nutzflächen erhebliche Ertragsminderungen zu erwarten sind. Eine weitere Ausnahme betrifft Maßnahmen zur Instand-
haltung und Gewährleistung der Betriebssicherheit einer Eisenbahnstrecke. Außerdem bestehen für 28 Naturschutzge-
biete Ausnahmen in Bezug auf Maßnahmen des Naturschutzes, die je nach Schutzgebietsverordnung sehr spezifisch 
oder allgemein formuliert sind. So wird nach genauerer Betrachtung deutlich, dass für nahezu alle Hamburger Natur-
schutzgebiete Ausnahmen von den grundsätzlichen Pestizidverboten gelten. In welchem Umfang die Ausnahmen zum 
Tragen kommen und wie viele Pestizide tatsächlich zum Einsatz kommen, ist nicht nachvollziehbar. Es ist zu vermuten, 
dass auch in anderen Bundesländern, sofern Pestizidverbote für bestimmte Schutzgebiete bestehen, in relevantem Um-
fang Rückausnahmen behördlicherseits ausgesprochen werden. Daraus ergibt sich eine undurchschaubare Situation 
über den tatsächlichen Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten.

 

 
 

Po l i t i s c h e  P r o g r a m m e  f ü r  e i n e n  b e s s e r e n  S c h u t z  vo n 
A r te nv i e l f a l t  u n d  S c h u t zg e b i e te n

Eine treibende und lenkende Kraft bei der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der EU-Rahmenrichtlinie 2009/128/
EG sollte eigentlich der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) sein. Der 
NAP wurde in Deutschland 2013 verabschiedet. Der erste Zwischenbericht für die Jahre 2013 bis 2016 belegt allerdings 
deutliche Defizite bei den Maßnahmen und den messbaren Indikatoren zur Minderung des Einsatzes und der Risiken 
von Pestiziden in Schutzgebieten. Der NAP-Bericht verweist lapidar auf die Schutzgebietsverordnungen, die in einigen 
Bundesländern überprüft worden seien.24 Es werden weder Informationen zu erlaubten bzw. zu über Ausnahmerege-
lungen gestatteten Pestizideinsätzen zusammengetragen, noch werden qualitative oder gar quantitative Ziele für ver-
besserte Schutzstandards oder Minderungsmaßnahmen formuliert. Es bleibt allein das NAP-Ziel der Schaffung eines 
dauerhaft bewachsenen Gewässerrandstreifens von mindestens fünf Metern Breite an Oberflächengewässern, insbe-
sondere in Trinkwasserschutzgebieten, Naturschutzgebieten und in sensiblen Gebieten. Bis 2023 sollen 100 Prozent 
der Oberflächengewässer in sensiblen Gebieten diese Randstreifen aufweisen, auf denen keine Pestizide angewendet 
werden dürfen. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei Weitem nicht ausreichend.

Auch der Gesamtbericht der EU-Kommission zur Implementierung der Rahmenrichtlinie 2009/128/EG kritisiert den 
Mangel an messbaren Vorgaben für die Verringerung der Verwendung von Pestiziden in sensiblen Gebieten in den 
meisten Mitgliedstaaten.25 Die EU-Kommission besuchte auch Deutschland, um sich den Stand der Implementierung 
vor Ort genauer anzusehen. In der abschließenden Bewertung der EU fällt auf, dass Maßnahmen für bestimmte öffent-
liche Bereiche wie Parkanlagen lobend hervorgehoben werden, aber Maßnahmen in Schutzgebieten in dem EU-Bericht 
weder erwähnt noch bewertet werden. So kommentieren die deutschen Behörden den Bericht bezogen auf den Schutz 
bestimmter Gebiete: „Was die Fortschritte bei der Erreichung der Maßnahmenziele angeht, gibt es auf bundesweiter 
Ebene keine vereinbarte Definition sensibler Gebiete, aber es wird an der Vereinbarung einer bundesweit geltenden 
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Definition gearbeitet“.26 Aus PAN-Sicht ist es alarmierend, dass für wichtige Schutzziele der Gesetzgebung, selbst ein 
Jahrzehnt nach Inkrafttreten, noch Definitionen fehlen. Zudem sieht PAN Germany den NAP hinsichtlich des 2009 auf 
EU-Ebene vereinbarten besonderen Schutzes für Schutzgebiete gescheitert, da er sich auf einen unzureichenden und 
zögerlichen Ausbau von Gewässerrandstreifen beschränkt.

Der Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 bezeichnet den Schutz der biologischen Vielfalt als Querschnittsaufgabe 
und als starken Pfeiler der deutschen Umweltpolitik.27 Für die Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt soll in Zusammenarbeit mit den Bundesländern ein Nationaler Aktionsplan Schutzgebiete ausgearbeitet 
werden. Ein vom BfN gefördertes Forschungsvorhaben sollte bis März 2019 abgeschlossen sein und die notwendigen 
Grundlagen liefern.28 Der Forschungsbericht oder ein Entwurf zum Aktionsplan sind bislang nicht veröffentlicht. Es ist aus  
Sicht von PAN Germany dringend notwendig, dass das Problemfeld „Pestizide in Schutzgebieten“ dort mit einem kon-
kreten Maßnahmenkatalog Eingang findet. Das BfN äußert sich in seinen Handlungsempfehlungen gegen den Insekten- 
schwund hierzu eindeutig: „Der Einsatz von Dünger sowie von Pflanzenschutzmitteln ist zeitnah zu reduzieren und in 
Schutzgebieten und Gewässerrandstreifen gänzlich zu unterlassen.“ Außerdem ist aus Sicht des BfN auf biodiversitäts-
gefährdende Wirkstoffe wie Insektizide aus der Gruppe der Neonikotinoide oder das Herbizid Glyphosat zu verzichten, 
und die Pestizidzulassungen sollten stärker mit Auflagen zur Reduzierung der Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
und auf Ökosysteme verknüpft werden. Zudem plädiert die Naturschutzbehörde für ein grundlegendes Umsteuern in 
der Agrarpolitik hin zu mehr Naturverträglichkeit sowie zu einer effizienten Honorierung ökologischer Leistungen.29

Ein weiteres Maßnahmenfeld im Koalitionsprogramm betrifft die „umfassende Bekämpfung des Insektensterbens“. 
Dies findet Ausdruck im Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung (API), das nach öffentlicher 
Konsultation und Ressortabstimmung im September 2019 verabschiedet wurde.30 Zu den zentralen Zielen des API 
gehört die Minderung der Anwendung von Pestiziden, inklusive der Biozide (Pestizide, die außerhalb des Pflanzen-
schutzes für den Gesundheitsschutz oder beim Materialschutz verwendet werden). Zu den Maßnahmen zählen unter 
anderem das Verbot der Anwendung von Herbiziden sowie von „biodiversitätsschädigenden Insektiziden“ in FFH-Gebie- 
ten, Naturschutzgebieten, Nationalparks, Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten  
Biotopen im Sinne des § 30 BNatSchG. Außerdem soll ein Pestizidverbot in Vogelschutzgebieten mit Bedeutung für den 
Insektenschutz, die von den Ländern in eigener Zuständigkeit bestimmt werden sollen, umgesetzt werden. 

Die Länder sollen dem API zufolge ermächtigt werden, Ausnahmen zu Anwendungsverboten festzulegen. Gründe  
können sich aus dem Gesundheitsschutz oder zur Walderhaltung im Kalamitätsfall ergeben. Hingewiesen wird dies- 
bezüglich auf die bereits im Pflanzenschutzrecht gegebene Möglichkeit, Ausnahmen von Pestizidanwendungsverboten  
zuzulassen, die zur Bewirtschaftung erforderlich sind. Mit dieser Phrase droht die Fortsetzung eines zentralen Problems: 
intransparente Entscheidungen über Rückausnahmen von Pestizidverboten auf regionaler/kommunaler Ebene durch 
Naturschutzbehörden, deren Entscheidungskriterien sich eben nicht an den aktuellen Schutzzielen orientieren, sondern 
sich darauf begrenzen, dass Landwirt*innen die ohnehin verbindlichen Maßgaben zur Dokumentationspflicht und zur 
GfP einhalten. Es ist aus Sicht von PAN Germany daher notwendig, die Übertragung des API in verbindliche regulative 
Vorschriften wie z.B. eine entsprechende Erweiterung der PflSchAnwV mit der Festlegung strenger Entscheidungskrite-
rien für Rückausnahmen von Anwendungsverboten festzuschreiben.

Ein weiteres Schlupfloch, das den Erfolg des API derzeit zweifelhaft erscheinen lässt, ist die Begrenzung von Verwen- 
dungsverboten auf bestimmte Pestizidgruppen, die offenbar politisch und nicht wissenschaftlich begründet ist. So 
erschließt es sich nicht, weshalb Fungizide pauschal aus dem API ausgeklammert werden. Des Weiteren sollen nur 
„biodiversitätsschädigende“ Insektizide von einem Verwendungsverbot betroffen sein. Es stellt sich die Frage, was 
genau darunter zu verstehen ist. Vorstöße des UBA, indirekte Pestizidauswirkungen auf die Biodiversität im Risiko-
management regulativ zu verankern, stoßen derzeit auf erhebliche Gegenwehr, auch vonseiten des BMEL.31 So ist zu 
befürchten, dass mit dem API weiterhin die Ziele des europäischen Pestizidrechts, der Biodiversitätskonvention und die 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen nicht engagiert genug angegangen werden. Aus PAN-Sicht ist es überfällig, 
dass direkte und auch indirekte Effekte auf die Biodiversität bei allen Pestiziden auf den Prüfstand gehören und, wenn 
notwendig, effektive Risikominderungsmaßnahmen im Rahmen der Zulassung festgelegt werden.

Es mangelt an messbaren 
Vorgaben für die Verringe-
rung der Verwendung von 

Pestiziden in sensiblen 
Gebieten.
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Fü r  e i n e n  b e s s e r e n  B i o d i ve r s i t ä t s s c h u t z  –  au c h  i n 
S c h u t zg e b i e te n

„Wenn selbst Naturschutzgebiete und europäische Natura-2000-Flächen nicht mehr in der Lage sind, als Rückzugs-
räume die Defizite der Artenvielfalt in der „normalen“ Landschaft auszugleichen, ist eine dringende Umsteuerung in 
der Landwirtschaft und in der Agrarpolitik geboten“, Professorin Beate Jessel, BfN-Präsidentin.32

Als Partnerorganisation unterstützt PAN Germany die im Oktober 2019 gestartete EU-Bürgerinitiative (EBI) „Bienen und 
Bauern retten!“ für eine bessere Landwirtschaft. Die EBI fordert von der EU-Kommission, eine Landwirtschaft zu unter-
stützen, die die Bedürfnisse von Bäuer*innen und der Natur in Einklang bringt.33

K e r n f o r d e r u n g e n  d e r  E u r o p ä i s c h e n  B ü r g e r i n i t i a t i v e  „ B i e n e n  u n d  B a u e r n  r e t t e n ! “

1. Schrittweiser Ausstieg aus synthetischen Pestiziden: Der Einsatz von synthetischen Pestiziden in der EU-Landwirt-
schaft soll bis 2030 um 80 Prozent reduziert werden. Bis 2035 sollen die EU-Mitgliedsstaaten komplett pestizidfrei sein.

2. Maßnahmen zur Erholung der Biodiversität: Biotopflächen sollen wiederbelebt und landwirtschaftliche Flächen so 
gestaltet werden, dass sie die Artenvielfalt fördern.

3. Unterstützung von Bäuer*innen: Die Landwirt*innen müssen beim notwendigen Übergang zur Agrarökologie unter-
stützt werden. Kleinteilige, vielfältige und nachhaltige landwirtschaftliche Strukturen sollen unterstützt, der Ökolandbau 
ausgebaut sowie die Forschung zu pestizid- und gentechnikfreiem Anbau gefördert werden.

Mit einer derartigen Umgestaltung der Landwirtschaft bis zum Jahr 2035 würden automatisch negative Pestizidauswir-
kungen innerhalb von Schutzgebieten und um diese herum deutlich gemindert. Aber bereits jetzt gibt es für den Schutz 
von Schutzgebieten klare legislative Vorgaben und politische Zielsetzungen. Das Problem ist ihre fehlende oder nur 
halbherzige Umsetzung. Schnelles und ambitioniertes Handeln ist jetzt gefragt. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) empfiehlt in seinem Umweltgutachten aus dem Jahr 2016, den 
Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten zu untersagen. Darüber hinaus sollten nach dem SRU auch sensible 
Ökosysteme und Gebiete, die sensible Arten enthalten, aber keinem besonderen Schutzniveau unterliegen, besser 
geschützt werden. In diesen Gebieten sollte, so der SRU, entweder ebenfalls auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet 
werden oder dieser mit strengen Auflagen zum Biodiversitätsschutz verbunden werden.34

Der Schutz von Natur und biologischer Vielfalt muss in Naturschutzgebieten und vergleichbaren Schutzgebieten 
absoluten Vorrang vor allen wirtschaftlichen Interessen haben.
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PA N - Em pfe h l u n g e n:  S c h r i t t e  h i n  zu  p e s t i z i d f r e i e n 
S c h u t zg e b i e te n

► Festlegung eines generellen Verwendungsverbots von Pestiziden in Schutzgebieten so schnell wie möglich. 

► Das Verbot sollte fallbezogen auf sensible Ökosysteme und solche, die besonders sensible Arten enthalten,  
aber keinem besonderen Schutzniveau unterliegen, ausgeweitet werden oder ein Pestizideinsatz dort mit strengen 
Auflagen zum Biodiversitätsschutz verbunden werden.

► Die PflSchAnwVO ist entsprechend zu aktualisieren und Kohärenz zu den Vorschriften im BNatSchG und den 
Schutzgebietsverordnungen herzustellen. 

► Die seit Jahren überfällige Aktualisierung und Überarbeitung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis im 
Pflanzenschutz (GfP) sollte noch im Jahr 2020 erfolgen.

► Rückausnahmen vom pauschalen Verwendungsverbot sind zu beschränken auf zugelassene „low risk“-Pestizide 
und auf Pestizide, die der EG-Öko-Basisverordnung 834/2007 (EG)  entsprechen, sowie zeitlich zu begrenzen.

► Entscheidungen für Rückausnahmen sollten einzelfallbezogen erfolgen und über die Prüfung einer ordnungs-
gemäßen Land- und Forstwirtschaft unter Berufung auf die GfP hinausgehen. Sie sollte auf einer Gefahr- 
im-Verzug-Prüfung und auf einer vergleichenden Überprüfung verfügbarer pestizidfreier Alternativen basieren. 

► Rückausnahmen sollten nachvollziehbar, transparent und in einem jährlichen Bericht auf Bundesebene doku-
mentiert werden, um die Entwicklungen und das Ausmaß der Ausnahmen des Pestizidverwendungsverbots  
bewerten und Fehlentwicklungen gegensteuern zu können. 

► Die Landwirt*innen in Schutzgebieten sind finanziell und beratend zu unterstützen. Es müssen deutliche  
Anreize z.B. über die Gemeinsame Agrarpolitik und im Rahmen des Vertragsnaturschutzes geschaffen werden, 
damit nicht wie bislang das Argument der Wirtschaftlichkeit die festgeschriebenen Schutzziele aushebelt. 

► Das Ziel des API, den Einsatz von Bioziden in Schutzgebieten ebenfalls zu untersagen, muss schnellstmöglich 
konkretisiert und in regulative Vorgaben überführt werden.

Wir brauchen so schnell 
wie möglich die Festlegung 
eines generellen Verwen-

dungsverbots von Pestiziden 
in Schutzgebieten!
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